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Informationen aus der Gemeinderatssitzung 
 

Aus dem öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 6. Februar 2018 lassen sich folgende 
Beratungsergebnisse, Beschlüsse und Informationen für die Bürgerinnen und Bürger 
zusammenfassen: 
 

1.) Einwohnerfragestunde 

Es liegen keine Wortmeldungen vor 
2.) Sozialwohnungen Kirchstraße 

hier: Antrag auf Landeszuschuss 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim beschließt, für den Bau der 
Sozialwohnungen einen Antrag auf Landeszuschuss zu stellen und das Darlehen auf 
25 Jahre festzulegen.  
Bei 11 Ja- und 5 Neinstimmen somit beschlossen. 

3.) Haushaltsplan 2018 

a) Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim beschließt einstimmig, den 
Anträgen zum Haushaltsplan 2018 zuzustimmen. 

b) Bei einer Stimme Enthaltung wird dem Haushaltsplan 2018 vom Gemeinderat 
zugestimmt. 

4.) Planungsleistungen/Treppenanlage zur Kirche 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe der Leistung in Höhe von 
10.077,67 € an den Architekt Herrn Kiefer und beauftragt die Verwaltung mit der 
weiteren Abwicklung. 

5.) Bündelausschreibung Stromlieferung 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim beschließt: 
1. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim nimmt das Schreiben des 

Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 06.12.2017 nebst Anlagen zur 
Kenntnis. 

2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft 
mbH (Gt-service GmbH) mit der Ausschreibung der Stromlieferung der 
Ortsgemeinde Essenheim zum 01.01.2019 zu beauftragen. 

3. Der Gemeinderat überträgt die Zuschlagsentscheidung für die Vergabeleistungen 
an die Gt-Service GmbH, die sich zur Durchführung der Ausschreibung weiterer 
Kooperationspartner bedienen kann. 

4. Die Ortsgemeinde Essenheim verpflichtet sich, das Ergebnis der 
Bündelausschreibung als für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich 
zur Stromabnahme von dem Lieferanten/den Lieferanten, der/die den Zuschlag 
erhält/erhalten, für die Dauer der Vertragslaufzeit. 

5. a)  Die Verwaltung wird beauftragt, den Strom mit folgender Qualität im Rahmen   
der vierten Bündelausschreibung Strom ausschreiben zu lassen: 
- 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote 

Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell 
b)  Im Falle der teilweisen Ausschreibung von Ökostrom: 
-  100 % aus Ökostrom ohne Neuanlagen und zu bestehen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Abnahmestellen auszuwählen, die 
aufgrund der Abnahmemenge dem jeweiligen prozentualen Anteil entsprechen. 

 Bei 9 Ja- und 7 Neinstimmen somit beschlossen. 
6.) Bebauungsplan „Auf der Käferleimenkaut“ der Ortsgemeinde Essenheim 

hier:  a) Auftragsvergabe der planerischen Leistungen (Bebauungsplan) 

 b) Auftragsvergabe des Artenschutzgutachtens  

a) Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag zur Aufstellung des 
Bebauungsplans „Auf der Käferleimenkaut“ auf Grundlage des Honorar- und 
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Leistungsangebots vom 28.11.2017 einschließlich 5 % Nebenkosten sowie der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, an das Planungsbüro ISU, Kaiserslautern, zu 
vergeben. 

b) Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag zur Erstellung des 
Artenschutzgutachtens an die Beratungsgesellschaft NATUR dbR, Herrn 
Diplombiologe Jens Tauchert, auf Grundlage des Angebots vom 09.01.2018, 
zu vergeben. 

7.) Erweiterung Essenheimer Leitsystem 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim beschließt einstimmig, der 
Erweiterung des Leitsystems durch die Fa. Localsign, Saulheim, zum Preis von 
2.175,32 € inkl. MwSt., zuzustimmen. 

8.) Teilaufhebung des Bebauungsplans „Römerberg West“ der Ortsgemeinde 

Essenheim 

hier:  a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 

 b) Auftragsvergabe der planerischen Leistungen (Bebauungsplan) 

Nach Abfrage wegen Befangenheit nach der GemO, stellte Ortsbürgermeister Blodt 
fest, dass 1 Ratsmitglied von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen 
wurde. 
a)  Der Gemeinderat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB Aufstellung bzw. 
Teilaufhebung des Bebauungsplans „Römerberg West“. Der Bebauungsplan umfasst 
die Grundstücke Gemarkung Essenheim, Flur 1, Nr. 1164/3, 1164/4 und Flur 18Nr. 
195/1, 132/3, 132/4, 133/3, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1, 
203/2, 205, 206/1, 206/3, 206/4, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 211, 212, 213/2, 214, 
215/1 und 215/2. 
b)     Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim beschließt, den Auftrag zur 
Aufstellung bzw. Teilaufhebung des Bebauungsplans „Römerberg West“ auf 
Grundlage des Honorar- und Leistungsangebots vom 15.01.2018 einschließlich 5 % 
Nebenkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer, an das Planungsbüro ISU. 
Kaiserslautern, zu vergeben. 
Gemäß Beschlussvorlage entstehen der Gemeinde dadurch keine Kosten. 
Bei 9 Ja- und 4 Neinstimmen, sowie 2 Enthaltungen, somit beschlossen. 

9.) Baugebiet „Domherrngärten I“ 

hier: Rückbau der Aufpflasterung 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Rückbau der Aufpflasterung im unteren 
Teil des Baugebietes „Domherrngärten I“. 

10.) Sinkkastenreinigung 2018 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag für die Reinigung der Sinkkästen 
im Jahr 2018, an die Firma Folz, Pleitersheim, zum Preis von 2,20 € zzgl. 19 % MwSt. 
pro Sinkkasteneimer, zu vergeben. 

 

Hans-Erich Blodt 

Ortsbürgermeister 


